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Forschung am Institut für Kriminologie
der Universität zu Köln

MICHAEL WALTER • FRANK NEUBACHER

Die wissenschaftliche Einrichtung, die im Folgenden vorgestellt werden soll, befindet
sich in einer Übergangssituation. Das macht die Darstellung der dortigen Forschungs-
tätigkeit einerseits besonders reizvoll, andererseits aber auch nicht leicht. Ab Oktober
2009 ist Frank Neubacher der neue Direktor. Der Rückblick bezieht insgesamt etwa
25 Jahre ein. Nach zwei Vertretungssemestern hatte Michael Walter im April 1984 die
damalige Kriminologische Forschungsstelle übernommen (Vorgängerin Hilde Kauf-
mann). Die Einrichtung wurde im Jahre 2004 von der Rechtswissenschaftlichen Fakul-
tät der Kölner Universität in ein eigenständiges Institut umgewandelt. Dass der alte und
der neue Leiter einen gemeinsamen Bericht schreiben, liegt nicht zuletzt auch daran,
dass Frank Neubacher vor seiner Jenaer Zeit (Okt. 2006–Sept. 2009) langjähriger
Assistent an just diesem Institut war, es also bestens kennt. Gleichwohl haben die
Autoren Schwerpunkte gesetzt. Den Blick auf die Vergangenheit hat in erster Linie
Michael Walter, den in die nächsten Jahre Frank Neubacher zu verantworten.

Mitarbeiter des Instituts

Abgesehen von den Assistenten sind an
der Lehre und teilweise auch an der For-
schung drei Honorarprofessoren beteiligt:
Horst Viehmann, Ministerialdirigent im
Bundesministerium der Justiz a. D.; die
Rechtspsychologin Sabine Nowara sowie
Michael Kubink, Referatsleiter im Justiz-
ministerium des Landes Nordrhein-West-
falen. In einem weiteren Sinne gehören
auch die Doktoranden zur Gruppe der
Forscher, wobei zu bemerken ist, dass im
Berichtszeitraum ca. 40 Dissertationen
abgeschlossen werden konnten.1 Zwei

Mitarbeiter haben sich mit ihren For-
schungsarbeiten habilitiert.2

Hintergründe und Bedingungen der
Forschungstätigkeit

Auf die Auswahl der Forschungsthemen
und die methodische Vorgehensweise wir-
ken zahlreiche und durchaus unterschied-
liche Momente ein. Zunächst bestimmen
das theoretische Vorverständnis und die
betreffende Interessenlage das Gesche-
hen. Dann müssen, um zu konkreten Pla-
nungen vorzustoßen, allgemeinere theore-
tische Gesichtspunkte oder Sichtweisen

1 Eine zusammenfassende Darstellung der Forschungstätig-
keit findet sich in M. Walter/F. Neubacher (2006) sowie in den
Forschungsberichten der Universität. 2 M. Kubink (2002); F. Neubacher (2005).
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konkretisiert, auf einen eingegrenzten Ge-
genstand bezogen und damit zugleich
eingeschränkt werden. Ob beispielsweise
eine spezialpräventive Behandlung ertrag-
reich ist, kann nicht abstrakt beantwortet
werden. Vielmehr ist erforderlich, den
Adressatenkreis und die Behandlungswei-
sen zu benennen. Eine nicht unwesent-
liche Rolle spielen die Forschungsmittel.
Sie sind für als aktuell betrachtete Vor-
haben eher zu erlangen als für andere, die
für weniger relevant gehalten werden
u. s. f. Bereits bei der Konzeption von For-
schungsvorhaben spielen die Ressourcen
und die Auslastung der Mitarbeiter eine
Rolle. Schließlich muss berücksichtigt
werden, dass seitens der Mitarbeiter re-
gelmäßig eine weitere berufliche Qualifika-
tion angestrebt wird. Das ist insbesondere
bei multidisziplinären Vorhaben zu beden-
ken.

Über die Ausrichtung der vergangenen
Forschung haben wir bereits ausführlicher
berichtet.3 Die Arbeiten sind insgesamt in
einem Dreieck zwischen Recht, Krimino-
logie und Kriminalpolitik angesiedelt. So-
wohl im Hinblick auf die Kriminalität als
auch die kriminalrechtlichen Reaktionen
stand die Altersgruppe der jungen Men-
schen im Vordergrund (Jugendkriminalität,
Jugendkriminalrecht). Insoweit sind zahl-
reiche Arbeiten entstanden.4 Der enge
Kontakt zur Praxis kam nicht allein durch
die kontinuierliche Zusammenarbeit mit
der Deutschen Vereinigung für Jugend-
gerichte und Jugendgerichtshilfen (DVJJ)
zum Ausdruck, sondern ebenso durch
eine Reihe von Symposien zum Jugend-
recht, die zusammen mit dem Bundes-
ministerium der Justiz (BMJ) durchge-

führt5 und deren Beiträge der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wurden. Doch
das Spektrum der Fragestellungen hat
sich gerade in den letzten Jahren noch
deutlich erweitert. Zwei übergreifende
Entwicklungslinien mit erheblichem Po-
tential auch für künftige Arbeiten seien
hervorgehoben: zum einen die „subjektive
Seite“ der Kriminalität und deren Bezüge
zur Kultur,6 zum anderen die Erforschung
des Kriminalitätskonzepts und seiner Di-
mensionen7 im nationalen wie ebenso im
internationalen Kontext.8 Wann und in
welcher Weise werden (inter-)nationale
Konflikte, etwa im terroristischen Umfeld,
strafrechtlich gerahmt und angegangen?9

Bisherige Forschungsschwerpunkte

(1) Reaktions- und Etikettierungs-
ansatz

In den 70er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts waren die kriminologischen Aus-
einandersetzungen durch den so genann-
ten Paradigmawechsel gekennzeichnet.
Kriminalität wurde nicht mehr als eine
feste Größe betrachtet, die auf persön-
liche Eigenheiten des „Täters“ zurückzu-
führen ist (herkömmliche Täterkriminolo-
gie), sondern als ein gesellschaftliches
Konstrukt. Durch Definitions- und Aus-
wahlprozesse werden „offizielle“ Straf-
täter herausgefiltert und als solche etiket-
tiert. Dementsprechend interessierte uns,
von welchen Umständen derartige Selek-

3 S. Fn. 1., dort S. 1f. und 25f.
4 S. zusammenfassend M. Walter, Jugendkriminalität (2005).

5 Themen: Verteidigung in Jugendstrafsachen (1987 u. 1997);
Grundfragen des Jugendkriminalrechts und seiner Neurege-
lung (1992); das Jugendkriminalrecht als Erfüllungsgehilfe
gesellschaftlicher Erwartungen (1995); Kriminalität in den
Medien (2000).

6 S. die Beiträge i. M. Walter/H. Kania/H.-J. Albrecht (2004).
7 M. Walter (1993).
8 F. Neubacher (2005).
9 M. Walter/F. Neubacher (2002).



tionsprozesse abhängen. Der Theorie
nach einflussreich ist das gesamte „ge-
sellschaftliche System“, mithin schon die
gesamtstaatliche Verfasstheit. Wie nun
unterscheiden sich die Filterungsprozesse
in westlichen Demokratien von denen in
den sozialistischen Ländern Mitteleuro-
pas? Die ersten Versuche einiger Staaten
des damaligen Ostblocks (vor allem: Un-
garns, Polens und der damaligen Tsche-
choslowakei), sich vorsichtig der krimino-
logischen Kooperation zu öffnen, ermög-
lichten Vergleiche der amtlichen Daten.10

Hierbei ergaben sich eindrucksvolle Be-
funde, die für eine gewachsene Justiz-
kultur sprachen und selbst einige Jahre
nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“
noch im Transformationsprozess nach-
weisbar waren.11 Während im Westen ein
Trichterbild vorherrschte, bei dem sich
eine große Anzahl polizeilich registrierter
Jugendlicher auf eine kleine Anzahl letzt-
lich Inhaftierter reduzierte, konnte für die
sozialistischen bzw. ehemals sozialisti-
schen Staaten eine Art Zylinderbild erstellt
werden. Die Anzahl der polizeilich erfass-
ten jungen Menschen war wesentlich
geringer, doch wer registriert wurde, lief
zugleich Gefahr, auch mit strafrechtlichen
Sanktionen belegt zu werden. Diversions-
effekte gab es keine. Die geringere Ein-
gangskriminalität hing, wie ein Vergleich
von Eigentums- und Sexualdelikten
zeigte, von – partiellen – Unterschieden in
der Tatgelegenheitsstruktur ab. Im Westen
war das bei weitem attraktivere und weni-
ger gesicherte Diebesgut. Und die richter-
lichen Verurteilungen hingen von der Aus-
stattung der Justiz ab, die Richter waren in
Ost und West in etwa gleich aktiv. Die

Forschungen zeigten, dass jedes Krimi-
nalrechtssystem „seine“ Kriminalität so
aufbereitet, dass sie mit den vorhandenen
Kontrollinstanzen und deren Ressourcen
bewältigt werden kann. Zum gleichen Er-
gebnis führte ein vom DAAD gefördertes
deutsch-griechisches Folgeprojekt. Ob-
wohl sich in Griechenland (wie in Deutsch-
land) für die neunziger Jahre kräftige An-
stiege bei der registrierten Delinquenz
Jugendlicher, besonders bei Körperver-
letzungs- und Betäubungsmitteldelikten,
zeigten, gab es dort bis zu einer Gesetzes-
änderung 2003 praktisch weder im Er-
mittlungsverfahren noch auf gerichtlicher
Ebene Verfahrenseinstellungen aus Op-
portunitätsgründen. Während in Deutsch-
land der Anteil der verurteilten an den tat-
verdächtigen Jugendlichen 20% betrug,
lag er in Griechenland bei gut 70%. Erklärt
werden konnte das mit einer im internatio-
nalen Vergleich sehr geringen Krimina-
litätsbelastung Jugendlicher und dem
dadurch bedingten geringen Input ins
Kriminalrechtssystem. Auf diesem lastete
also kein nennenswerter „Bewältigungs-
druck“.12

Wann und wie Geschädigte und deren
Angehörige das Kriminalrecht nutzen oder
aber außen vor lassen, konnten wir ferner
bei sexuellem Missbrauch und bei be-
stimmten Vermögensdelikten untersu-
chen. Es zeigte sich, dass viele Opfer so-
wie deren Berater eine kriminalrechtliche
Verfolgung nicht als hilfreich erachten.13

Damit ergeben sich bei bestimmten sexu-
ellen Übergriffen und etwa auch bei Schä-
digungen innerhalb des professionellen
Geschäftsverkehrs14 weite Dunkelfelder.
Das Modell des Täter-Opfer-Ausgleichs
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10 M. Walter/W. Fischer (1991); M. Walter/A. Pitsela/H. Válková
(1992); für die Zeit nach der „Wende“ s. M. Walter/W. Fi-
scher/H. Válková (1994).

11 F. Neubacher/M. Walter/H. Válková/K. Krajewski (1999).

12 F. Neubacher/M. Filou/A. Pitsela/M. Walter (2004).
13 M. Walter/A. Wolke (1997).
14 S. Fischer (2001).



(TOA) verspricht mitunter Abhilfe, gerade
weil es auf eine Diskriminierung des Schä-
digers verzichtet und den Akzent auf die
Bedürfnislage des Opfers setzt.15

Das Anwendungsfeld des Etikettie-
rungsansatzes ist äußerst weit. Eine Ana-
lyse des Gebrauchs scheinbar nur be-
schreibender Begriffe offenbart, wie stark
entsprechende Einordnungen von den Be-
dingungen und Interessen der Handeln-
den abhängen. So ließ sich beispielsweise
das unterschiedliche Erscheinungsbild
„fremdenfeindlicher“ Delikte aufhellen und
erklären.16 Bei steigender oder aber sin-
kender Sensibilität steigt bzw. sinkt die
Zahl der Vorkommnisse. Bislang kennen
wir nur die Etikettierung der Täter durch
die Verfolger. Das Beispiel der Terroristen
der 70er Jahre zeigt indessen, dass
ebenso die umgekehrten Vorgänge beob-
achtet werden können, dass Terroristen
„den Spieß umdrehen“ und ihrerseits
bemüht sind, die Strafverfolger zu etiket-
tieren und mit einem negativen „Label“ zu
versehen („Bullen“, Folterknechte, „Isola-
tionshaft“ etc.).17

(2) Justiz- und Sanktionsforschung
mit Reformperspektive

In diesem Bereich lag und liegt ein
Schwerpunkt der empirischen Forschung.
Eine umfangreiche Untersuchung war der
Praxis der Untersuchungshaft im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen gewidmet.18 Es
ergaben sich zahlreiche Befunde, die mit
den Ergebnissen anderer Studien überein-
stimmten. Wir analysierten nicht nur Ak-
ten, die beteiligten Richter und Staats-

anwälte wurden ergänzend befragt. Wie
schwierig Verringerungen der Haft sind,
zeigte sich nicht zuletzt an der häufig
geäußerten Auffassung, das Ende einer
möglichen Einschränkung sei schon er-
reicht. Es kommt mithin nicht nur auf die
objektive Lage an. Dass die richterlichen
Entscheidungen nicht allein normgesteu-
ert sind, erwies sich an der enthemmen-
den Wirkung einer Inhaftierung, aus wel-
chem Grund auch immer. Hat der Täter
einmal „gesessen“, sinkt die Hemm-
schwelle, ihn ein weiteres Mal zu inhaftie-
ren. Dem Anliegen einer Haftreduzierung
war ein weiteres Projekt zur Halbstrafen-
aussetzung gewidmet.19 Die Zahlen erga-
ben, dass die gesetzlichen Möglichkeiten
keineswegs ausgeschöpft sind, hier nach
wie vor Gestaltungsmöglichkeiten beste-
hen.

Die empirischen Studien zum TOA wa-
ren bemüht, auch Aspekte einzubeziehen,
die in der laufenden Diskussion nur wenig
und zu wenig beachtet wurden. Noch vor
den Reformen durch die Gewaltschutzge-
setzgebung erhoben wir in Bonn und Köln
im Wege der teilnehmenden Beobachtung
die Strategien, mit denen meist junge
Polizeibeamte häusliche Konflikte „regel-
ten“.20 Sie nahmen den Auseinanderset-
zungen den „öffentlichen Bezug“, doch
mangels nachhaltiger Lösungen gegen-
über dem „Störer“ blieb nach Schlich-
tungsversuchen oder Ermahnungen nicht
selten ein unbefriedigendes Gefühl beim
Verlassen der Wohnungen. Von einem
TOA konnte selbst in einem erweiterten
Sinne hier schwerlich die Rede sein.

Im Bemühen, den TOA stärker in den
justiziellen Alltag hineinzubringen, blickte

BewHi 1/2010 109

Michael Walter • Frank Neubacher: Forschung am Institut für Kriminologie

15 M. Walter (2004).
16 M. Kubink (1997).
17 M. Walter, Labeling durch „Terroristen“ (2008).
18 H. Geiter (1998).

19 M. Walter/H. Geiter/W. Fischer (1989 u. 1990).
20 M. Walter/A. Wolke (2000).



man vorwiegend auf die Staatsanwälte.
So entstand der Plan, im Rahmen eines
umfänglichen Projekts ergänzend dazu
die Akzeptanz seitens der Rechtsanwälte
zu ermitteln. Zu dem Zweck wurde eine
Totalerhebung bei allen am Landgericht
Köln zugelassenen Anwälten durchge-
führt.21 Sie erfolgte mit Unterstützung der
anwaltlichen Organisationen und führte zu
einem erfreulichen Rücklauf. Damals war
die Zahl der insoweit erfahrenen Anwälte
sehr klein, doch die Zustimmung zum TOA
trotz gewisser Bedenken höchst erfreu-
lich. Mit der Befragung verbanden wir eine
weitere zur Einschätzung der Kriminali-
tätsentwicklung und auch der eigenen kri-
minalpolitischen Einstellung. Zu den be-
merkenswerten Befunden zählte neben
der robusten Befürwortung des TOA u. a.,
dass die Einschätzung der Kriminalitäts-
entwicklung in beträchtlichem Maße von
einem konservativen Meinungsset abhing.
Je mehr ihm zugestimmt wurde, desto
höher war nach Auffassung der Befragten
der Kriminalitätsanstieg.22

Zu den vernachlässigten Praxisberei-
chen gehört fraglos die Strafverteidigung
junger Menschen.23 Obwohl das Jugend-
recht besonders viele Handlungsspiel-
räume eröffnet und die Klientel ihre Lage
oft nicht einmal ansatzweise überblickt,
sind rechtskundige Verteidiger immer
noch relativ selten. Die Beiordnung eines
Verteidigers mag gelegentlich mit dem
Gedanken unterbleiben, es gehe ja doch
nur um das Beste des Beschuldigten.
Diese Schlechterstellung gegenüber kom-
petenteren und besser beratenen Erwach-
senen ist ein Skandalon, dem sich unsere
Forschung wiederholt – im Zusammenwir-

ken mit externen Unterstützern – gewid-
met hat.24 Aus dieser Arbeit sind insbe-
sondere die „Kölner Richtlinien“ entstan-
den.25 Dieser Fragenkomplex bedarf ge-
rade zu Zeiten eines rigideren kriminal-
politischen Kurses und zu Zeiten knapper
Kassen fortlaufender Aufmerksamkeit.

Im Sommer des Jahres 2002 ist Michael
Walter Vorsitzender des Landespräven-
tionsrates (LPR) NRW geworden. Dadurch
bedingt richtete sich das Interesse auf die
vielzitierte „Präventionslandschaft“, die im
Wege einer landesweiten Befragung erho-
ben wurde.26 Es zeigte sich, dass unter
den vielen Projekten nicht wenige „Papier-
tiger“ zu finden waren, ferner dass die
meist lokalen Initiativen einen überaus
deutlichen Schwerpunkt in den Bereichen
Gewalt und Migration aufwiesen. Gewalt
wurde oft mit jungem Alter und „Migra-
tionshintergrund“ gleichgesetzt.27 Ande-
rerseits waren bestimmte Felder fast gar
nicht besetzt. Dazu gehörte insbesondere
die Gewalt gegenüber älteren Menschen
in Pflegebeziehungen.28 Für dieses Anlie-
gen konnte ein EU-Projekt eingeworben
werden, das jedoch die neue Landes-
regierung nicht weiterführte. Der LPR
knüpfte ein Netz von interessierten Part-
nern in Europa, die wiederholt in Köln zu-
sammentrafen.29 Ferner wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Kölner Institut für Ge-
richtsmedizin eine Informationsbroschüre
erstellt, die in allgemeinverständlicher
Sprache Warnsignale aufführt und Wege
praktischer Hilfe aufzeigt. Die Forschun-
gen zur Gewaltprävention erstreckten sich
schrittweise auf weitere Felder (Schule u.
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21 M. Walter u. a. (1999).
22 M. Walter (1998).
23 M. Walter (1987).

24 S. die Beiträge i. M. Walter (1997).
25 Abgedr. i. NJW 1989, S. 1022 f.
26 M. Walter/T. Brand/A. Fuhrmann (2003).
27 T. Brand/M. Walter (2003).
28 Landespräventionsrat Nordrhein-Westfalen (2005).
29 Y. Wilms (2006).



Prävention von Sexualdelinquenz) und
nahmen die Evaluation in den Blick. Zwei
psychologische Mitarbeiter konnten mit
diesen Themen in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie promovieren.30 Die Evaluation der
Sexualtherapeuten bereitete unerwartete
Schwierigkeiten, weil Behandler, die über
keine ausgewiesenen Programme verfüg-
ten, das Unternehmen mehr störten (Ent-
wicklung von Datenschutzproblemen) als
unterstützten. Aber auch ein derartiger
Befund konnte dokumentiert werden und
gibt einen Einblick in Verhinderungsstrate-
gien.

Die Sanktionenforschung erfolgte nicht
„neutral“. Das leitende Interesse bestand
in der Klärung der Frage, inwieweit stra-
fende Reaktionen zugunsten von Aus-
gleich und Förderung zurückgedrängt
werden können. Diese Sicht wurde und
wird erwartungsgemäß nicht von allen ge-
teilt, bedingt vielmehr gelegentliche Kon-
troversen. Ein Teil der Veröffentlichungen
ist demgemäß darauf gerichtet, die vertre-
tene Position zu untermauern und zu be-
gründen. Das gilt für die inzwischen weit-
gehend akzeptierte Diversionspolitik,31

sowie die gesamte Suche nach Möglich-
keiten einer Entkriminalisierung und nach
Alternativen zum Strafrecht, einschließlich
des Jugendhilferechts.32 In jüngerer Zeit
kennzeichnet der polizeiliche Begriff des
„Intensivtäters“ die Diskussion, der fast
reflexartig nach intensiveren Maßnahmen
zu rufen scheint.33 Daneben sind aber eine
Reihe weiterer Fragen in der Diskussion.34

Sie betreffen die rechtliche Interpretation

einzelner Normen ebenso wie den gesam-
ten Umgang mit problematischen Delikts-
und Altersgruppen.35 Analog den jahr-
zehntelangen Bemühungen der DVJJ lag
hier ein Schwerpunkt bei der Neuregelung
der Heranwachsendenstrafbarkeit.36

Im Bereich des Strafvollzugs wurden
zunächst die größeren und detailreichen
Zusammenhänge von erfahrungswissen-
schaftlichen Befunden und Einsichten ei-
nerseits und rechtlichen Regelungen an-
dererseits erforscht,37 wobei das Spek-
trum bis hin zu neueren Kontrollformen
(elektronische Überwachung)38 und Priva-
tisierungsbestrebungen39 reicht. Sodann
galt das Interesse aber ebenso der ver-
gleichenden Vollzugsforschung40 sowie
aktuellen Problemen des Jugendstrafvoll-
zugs und seiner rechtlichen Gestaltung41.
Hierfür geben internationale Standards
des Europarats und der Vereinten Natio-
nen Leitlinien vor. Diese dem Schutz von
Menschenrechten junger Straffälliger und
Gefangener dienenden Grundsätze sind
zwar nicht unmittelbar völkerrechtlich ver-
bindlich, gewinnen jedoch auf unter-
schiedliche Weise zunehmende Bedeu-
tung für die Kriminalpolitik.42 In Deutsch-
land spielt insofern ein entsprechender
Hinweis des Bundesverfassungsgerichts
in seinem Urteil zur Verfassungswidrigkeit
des Jugendstrafvollzugs eine entschei-
dende Rolle. Beispielsweise für die Be-
wertung der verschiedenen Jugendstraf-
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30 T. Brand (2006); A. Wolke (2006).
31 S. die Beiträge i. M. Walter/G. Koop (1984).
32 M. Walter (1988).
33 M. Walter, Jugendkriminalität in zeitbedingter Wahrneh-

mung (2003); S. Bartz (2008).
34 S. etwa M. Walter/Y. Wilms (2007).

35 S. etwa L. Pieplow (1989).
36 M. Walter/H.-U. Eckert (1985); M. Walter, Heranwachsende

(2007); M. Walter, Welches Recht für Heranwachsende?
(2007).

37 M. Walter, Strafvollzug (1999).
38 M. Walter, Elektronisch überwachter Hausarrest (1999).
39 M. Walter, Privatisierung (1999).
40 F. Neubacher/M. Walter/A. Pitsela (2003); F. Neubacher/M.

Filou/T. Brand/A. Pitsela/M. Walter (2006).
41 M. Walter/F. Neubacher (2003).
42 F. Neubacher (1999); T. Höynck/F. Neubacher/H. Schüler-

Springorum (2001).



vollzugsgesetze der Länder oder für die
Jugendkriminalpolitik im Bund werden die
internationalen Standards auch künftig
maßgeblich sein.43

(3) Erweiterung des Kriminalitäts-
verständnisses

Den Ausgangspunkt bildete insoweit der
Etikettierungsansatz, demzufolge Krimi-
nalität als soziale Erscheinung hergestellt
und konstruiert wird. Vor diesem Hinter-
grund besteht Anlass zu De-Konstruktio-
nen. Derartige Dekonstruktionen, die die
fehlende sachliche Begründung heraus-
schälen, sind am Beispiel der „Ausländer-
kriminalität“ erfolgt.44 Eine wesentliche
Erweiterung hat die herkömmliche täter-
orientierte Kriminologie durch die „Psy-
chologie der Tat“ erfahren. Die Auswirkun-
gen bestimmter Sachverhaltskonstellatio-
nen erhellen vor allem aus sozialpsycho-
logischen Experimenten (wie zum Beispiel
dem Gefängnisexperiment von Zimbardo),
die für die Kriminologie von zentraler Be-
deutung sind, jedoch viel zu wenig beach-
tet werden.45 Der Tatansatz hat sich in der
Kriminologie inzwischen im Kontext kom-
munaler Kriminalprävention durchgesetzt,
wenn etwa „hot spots“ besonders be-
wacht werden. Eine Tatorientierung be-
deutet insoweit natürlich noch nicht, dass
sämtliche situationsbedingten Maßnah-
men zu befürworten seien. Es geht dem-
gegenüber um die Erklärungskraft, die in
der Analyse einer bestimmten Handlungs-
situation liegen kann. Nach wie vor spielen
psychische Vorgänge beim Handeln eines
Straftäters eine wesentliche Rolle. Nur ist
es beim derzeitigen Erkenntnisstand ver-

fehlt, insoweit nach abnormen Persönlich-
keitsmerkmalen zu suchen. Ein Großteil
der Delinquenten ist von der psychischen
Ausstattung her unauffällig. Der Schritt
zum Normbruch und die subjektive Be-
wältigung der Tat werden durch Neutrali-
sierungen gestützt oder gar erst ermög-
licht.46

(4) Insbesondere: „subjektive
Kriminalität“ und Medien

Eine Erweiterung unseres Kriminalitäts-
verständnisses erscheint vor allem im Hin-
blick auf unser subjektives Alltagserleben
angezeigt. Kriminalität umfasst ein Ge-
schehen, dem wir in unserem Denken und
Fühlen einen zentralen Platz einräumen.
Anders ist es nicht zu erklären, dass die
Auseinandersetzung mit kriminellen Ereig-
nissen in den Printmedien und Filmen ei-
nen ähnlich wichtigen Platz einnehmen
wie Liebesbeziehungen. Wir brauchen in
diesem Sinne Kriminalität. Sie nur als
Furcht einflößendes Ereignis zu begreifen,
wird dem Phänomen nicht gerecht. Das
heißt freilich nicht, dass uns besonders
berührende Kriminalitätsformen nicht
gleichzeitig auch besonders abstoßen
können. Die Einstellungen sind oft ambi-
valent und nicht einseitig festgelegt. Ins-
besondere Gewalt wird als wachsendes
gesellschaftliches Problem empfunden47

und eher angezeigt. Die Folge ist ein sta-
tistischer Anstieg mit Schwerpunkt bei
den leichteren Fällen, die früher eher im
Dunkelfeld verblieben.48 Mehrere Studien
galten der Frage, wie die Schwere von
Delikten von verschiedenen Personen-
gruppen und in verschiedenen Ländern
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eingeschätzt wird.49 Die Ergebnisse be-
stätigen teils frühere Befunde der Schwer-
einschätzungsmessung. Teils werden
aber auch im Detail neue geschlechts-
und länderspezifische Besonderheiten er-
kennbar. So führen im Bereich der Gewalt-
delikte vergleichbare Lebenssituationen
von Frauen offenbar zu einer erheblichen
Annäherung ihrer Beurteilungen über Län-
dergrenzen hinweg, während die Ein-
schätzungen der männlichen Vergleichs-
gruppe wesentlich stärkere Differenzen
aufweisen.50 Stellt man die Rechtsgüter
der körperlichen Integrität und des Eigen-
tums gegenüber, ergibt sich für Südost-
europa im Vergleich zu Westeuropa eine
Höherbewertung des Eigentums, für
Westeuropa eine Höherbewertung der
körperlichen Unversehrtheit. Die Hinter-
gründe entsprechender Unterschiede be-
dürfen freilich noch weiterer Aufklärung.

Da Kriminalität in schwerwiegenderen
Formen von den Menschen nur relativ
selten selbst erlebt wird, stammen die
meisten darauf bezogenen Annahmen
und Vorstellungen von Berichten anderer.
Eine zentrale Bedeutung haben die Me-
dien, Tageszeitungen und Fernsehbe-
richte, sie sind die wichtigste Informa-
tionsquelle. Häufig hört man den Vorwurf
einer verzerrenden Berichterstattung. Und
in der Tat entsteht bei unbefangener Be-
trachtung der Eindruck, die Gesellschaft
werde durch immer schlimmere Verbre-
chen in ihrem Bestande bedroht. Die Me-
dienvertreter suchen fortlaufend die bisher
noch nicht gekannte „neue Qualität“ des
Bösen. Schon weil auf solche Weise eine
vernünftige Kriminalpolitik ernsthaft in Ge-
fahr gebracht werden kann, darf die krimi-

nologische Wissenschaft nicht schwei-
gen. Doch nützt es wenig, lediglich über
die Dramatisierungen der Medien zu kla-
gen. Da die Medienprodukte unter einem
massiven Wettbewerbsdruck stehen, se-
hen sich die Redaktionen zu entsprechen-
den Zuspitzungen und Übertreibungen
geradezu genötigt. Der erste Schritt muss
deshalb darin bestehen, diese Zusam-
menhänge und die von ihnen ausgelösten
Mechanismen offen zu legen und ver-
ständlich zu machen, also Aufklärungs-
arbeit zu leisten. Dem ist das Institut durch
eine Reihe von Vorträgen und Publikatio-
nen nachgekommen.51 Es zeigte sich da-
bei, dass wir zwar nicht so leicht die
Marktmechanismen auf dem Mediensek-
tor verändern können, wohl aber Möglich-
keiten haben, die Mediennutzungskompe-
tenzen zu verbessern. Im Idealfalle sind
die Bürger bei marktschreierischen Arti-
keln etwa zur Gewaltkriminalität ähnlich
skeptisch und zurückhaltend wie bei Wer-
beangeboten und ihren Anpreisungen. Im
Übrigen offenbart der Medienbereich er-
neut die kulturelle Bedeutung von Krimi-
nalitätsbildern. Sie beziehen sich teilweise
auf Rahmen, die außerhalb der alltäg-
lichen Realität liegen und dienen verschie-
denen Zwecken, nicht zuletzt einer span-
nenden Unterhaltung. Das macht freilich
den Durchblick nicht leichter, weil manche
Darstellungen fiktive Szenen mit realen
Gegebenheiten vermischen und so Ver-
wirrung stiften.

(5) Kriminalität aus der Perspektive
künstlerischer Literatur

Ihren kulturellen Ausdruck finden Krimina-
litätsvorstellungen nicht nur in den (Mas-
sen-)Medien, sondern auch in der gesam-
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ten Kunst. Aufschlussreich sind insofern
vor allem Werke der Belletristik. Entspre-
chende Quellen wurden bislang viel zu
wenig genutzt, obwohl schon frühere For-
scher, insbesondere Gustav Radbruch,
auf diese Möglichkeiten verwiesen hat-
ten.52 Hier gilt es, schrittweise vorzugehen
und zunächst den Facettenreichtum der
literarischen Darstellungen mit ihren krimi-
nologischen Anschlussstellen und die
Fülle weiter verfolgbarer Fragestellungen
wahrzunehmen.53

(6) Reichweite und Grenzen des
Kriminalitätskonzepts

Dass sich stets exakt sagen ließe, was kri-
minell sei und was nicht, ist ein Irrtum,
dem nicht nur manche Juristen erliegen.
Und damit ist nicht einmal in erster Linie
die Wandelbarkeit von Rechtsauffassun-
gen oder die mitunter schwierige Aufgabe
der Subsumtion eines Lebenssachverhal-
tes unter eine Rechtsnorm gemeint. Ge-
nau besehen sind Reichweite und Gren-
zen des Kriminalitätskonzepts fragwürdig
und alles andere als klar erkennbar, sobald
man von den Standardfällen des Alltags
einmal absieht. Ist es etwa kriminell, wenn
die US-Regierung Terrorverdächtige fol-
tern oder verschleppen lässt? Oder wenn
der neue Präsident Obama es später un-
terlässt, Verantwortliche der CIA dafür zur
Verantwortung zu ziehen? Ist es kriminell,
wenn erfindungsreiche und auf Bonuszah-
lungen gierige Investmentbanker mit „un-
orthodoxen“ Mitteln Millionen von Kunden
um ihr Erspartes bringen und die Weltwirt-
schaft in eine beispiellose Krise stürzen,
während der Staat mit Unsummen die
Bankenwelt stabilisieren muss? Ist es kri-
minell, wenn Gaskonzerne ihre Marktstel-

lung und das Versagen des privatisierten
Energie-Marktes zu einer unverfrorenen
Preispolitik ausnutzen, die selbst vom
Bundeskartellamt kaum zu stoppen ist?
Oder versagt das Kriminalitätskonzept ge-
rade dann, wenn und weil die Tat nur groß
genug dimensioniert und so hoch ange-
siedelt ist, dass der Arm des Gesetzes
nicht dorthin reicht?

So wie sich Kriminalität im Großen,
gleichsam in der „qualitativen“ Dimension
des politisch Angeordneten oder Tolerier-
ten bzw. wirtschaftlich Ermöglichten, fak-
tisch in den Nebel des juristisch Unge-
fähren auflösen kann54, so gibt es auch
eine Verflüchtigung der Kriminalität im
Kleinen, in der quantitativen Dimension
der sog. Massenkriminalität, die durch alle
sozialen Schichten so verbreitet ist, dass
sie einen Großteil der Ressourcen des Kri-
minaljustizsystems verbraucht.55 Dieses
kann sich z. B. der Ladendiebe, „Schwarz-
fahrer“, „kleiner“ im Internet agierender
Betrüger, Gelegenheitskonsumenten ille-
galer Rauschmittel, Musiktauschbörsen-
nutzer, Passwort-Fischer und unerlaubt
Software kopierender Computerfans nur
noch durch eine drastische Kontingentie-
rung seiner Kapazitäten erwehren. In der
Folge bleiben strafbare Handlungen ohne
juristische Konsequenzen oder werden
zumindest nicht durch ein Gericht abge-
urteilt. Unter Umständen kann sogar die
Charakterisierung als Straftat verkannt
werden, wenn z. B. ein Cannabis-Konsu-
ment meint, der Besitz dieses Stoffes falle
in geringer Menge zum Eigenkonsum
nicht unter eine Strafnorm.

Welche Verhaltensweisen wann,
warum, unter welchen Bedingungen und

114 BewHi 1/2010

EINZELBEITRÄGE

52 S. M. Walter (2009).
53 M. Walter, Kriminalität in der Literatur (2003).

54 F. Neubacher (2002).
55 F. Neubacher, „Kriminalität der Normalen“ (2008).



wie als Kriminalität verfolgt werden bzw.
werden sollen, ist aus diesen Gründen
eine originäre Fragestellung für die Krimi-
nologie, an die sie unabhängig von der
Strafrechtswissenschaft herangeht. Um
die Bedingungen einer kriminalrechtlichen
Rahmung ging es beispielsweise bei der
im März 2007 eingeführten Strafbarkeit
der beharrlichen Nachstellung (§ 238
StGB). Die bisherigen, außerstrafrecht-
lichen Maßnahmen gegen dieses sog.
Stalking schienen nicht mehr ausreichend
zu sein. Möglicherweise wegen der Sym-
bolkraft des Strafgesetzbuches setzte die
Politik auf eine Kriminalisierung, obwohl
die Schwierigkeiten einer angemessenen
juristischen Definition kaum zu überwin-
den waren.56 In der Folge sind allein für die
Monate April bis Dezember 2007 mehr als
11.000 Fälle in der Polizeilichen Kriminal-
statistik registriert worden. Zu Verurteilun-
gen kommt es indes sehr selten, wozu die
Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaf-
ten, die Möglichkeit der Verweisung auf
den Privatklageweg und die gerichtliche
Tendenz beitragen, den weit geratenen
Straftatbestand eng auszulegen. Fast
scheint es, als sei – freilich mit Ausnahme
der betroffenen Opfer – allen gedient: Die
Politik hat ihre Handlungsfähigkeit unter
Beweis gestellt und ein Zeichen gesetzt,
die Polizei hat erweiterte Einschätzungs-
und Handlungsspielräume, die Staats-
anwaltschaften haben in ausreichendem
Maße Einstellungsmöglichkeiten, um vom
Tisch zu bekommen, was ihnen die Polizei
vorher angeliefert hat, und die Gerichte
müssen sich infolgedessen nicht allzu oft
damit beschäftigen, was sich der Gesetz-
geber mit dem neuen Tatbestand eigent-
lich genau gedacht hatte.

Doch zurück zur Kriminalität im „großen
Stil“. Dass Genozid, Verbrechen gegen
die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen
selbst in diktatorischen Regimen mit ne-
gativer Menschenrechtsbilanz als Straftat
gelten und zumindest die Möglichkeit von
Strafverfolgung besteht, ist eine Folge der
zuletzt rasanten Entwicklung des Völker-
strafrechts. Spätestens seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs ist die internationale
Gemeinschaft daran gegangen, einen
völkerrechtlichen Straftatbegriff zu ent-
wickeln, der von dem jeweils geltenden
nationalen Recht unabhängig ist. U. a.
durch die Völkermord-Konvention (1948),
die vier Genfer Konventionen (1949) und
zuletzt das Rom-Statut zur Errichtung
eines ständigen Internationalen Straf-
gerichtshofes (2002) hat man die Grund-
lagen geschaffen, um zum einen die sog.
Kernverbrechen zu definieren, also jene
schwersten Straftaten, die die internatio-
nale Gemeinschaft als Ganzes berühren,
und um zum anderen mit dem Gerichtshof
und seiner Anklagebehörde die Voraus-
setzungen für tatsächliche Strafverfol-
gung und Aburteilung zu schaffen. Der
lange Weg, den das Völkerstrafrecht ge-
nommen hat, ließ sich kriminologisch als
ein zähes Ringen um Definitionen, Kon-
zepte und natürlich auch um die Reich-
weite und Effektivität eines solchen Ge-
richtshofs deuten. Bis zuletzt lagen die In-
teressen der beteiligten Akteure in diesem
Prozess der Normgenese und -implemen-
tation zum Teil weit auseinander.57 Die Kri-
minologie ist gerade erst daran gegangen,
diese Entwicklungen theoretisch einzuho-
len. Das gilt für die begriffliche und theo-
retische Erfassung dieser „Makrokrimina-
lität“ (H. Jäger)58 ebenso wie für den
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schwierigen Versuch, das schreckliche
Geschehen eines Genozids wissenschaft-
lich zu fassen und zu erklären, ohne ins
Banale auszuweichen.59

Wie im Völkerstrafrecht so scheinen
auch kriminologisch die wissenschaft-
lichen Grundlagen vorerst geklärt. Das
kann von anderen Aspekten nicht gesagt
werden. Die Erwartungen an den Interna-
tionalen Strafgerichtshof, der seit gerau-
mer Zeit gegen kongolesische Milizenfüh-
rer verhandelt, aber noch kein Urteil ge-
sprochen hat, sind jedenfalls hoch. 2010
steht die erste Überprüfungskonferenz an,
für die u. a. eine Einigung im Hinblick auf
das Verbrechen der Aggression ange-
strebt wird. Überdies werden immer wie-
der Ergänzungen bzw. Korrekturen einzel-
ner Tatbestände ins Gespräch gebracht.
Ob der Gerichtshof, der sich letztlich an
Erfolgen wird messen lassen müssen, den
ambitionierten Plänen gerecht werden
kann, ist weiter offen. Mit ausschlagge-
bend wird sein, ob der Eindruck einer se-
lektiven Strafverfolgung, die sich gegen
politisch schwache bzw. isolierte Länder
richtet, entstehen wird. Probleme bereitet
auch die Einordnung des Terrorismus. Ob-
schon er per se nicht unter das Rom-Sta-
tut fällt, kann eine terroristische Gewalttat
im Einzelfall je nach Umständen die Merk-
male einer Völkerstraftat erfüllen. Ebenso
schwierig ist mitunter die rechtliche Be-
wertung von staatlichen Anti-Terror-Maß-
nahmen, z. B. die gezielte Tötung von Ter-
rorverdächtigen (targeted killings), die – je
nach Perspektive – als polizeiähnliche
Maßnahme der Gefahrenabwehr oder als
potenzielles Kriegsverbrechen erscheint.
Kriminologisch zeigen diese juristischen
Unsicherheiten, dass auf der Ebene von

Konflikten mit internationaler Relevanz
dem Strafrecht die Aufgabe zuwachsen
könnte, Konflikte strafrechtlich einzuhe-
gen anstatt sie dadurch zu entgrenzen,
dass man das Vorgehen gegen Terroris-
mus für eine militärische Maßnahme hält,
die näherer, auch strafrechtlicher Überprü-
fung nicht zugänglich ist.60

Ausblick

Gerade die Kriminologie scheint prädesti-
niert dafür zu sein, den interdisziplinären
Dialog zur Fragen des Völkerstrafrechts
und zum Verhältnis von Politik und Verbre-
chen zu moderieren.61 Die Fragestellun-
gen reichen von viktimologischen Aspek-
ten über menschenrechtliche Problem-
felder bis hin zu Fragen der Selektivität
von Strafverfolgung, der Strafzumessung
und der Einstellungen von Verfahrensbe-
teiligten. Hierüber werden jedoch das Ju-
gendstrafrecht und die Jugendkriminolo-
gie als traditionelle Arbeitsschwerpunkte
des Instituts für Kriminologie nicht ins Hin-
tertreffen geraten. Wie schon am Anfang
der wissenschaftlichen Arbeit des neuen
Direktors jugendkriminologische Themen
standen62, so werden sie auch seine künf-
tige Arbeit bestimmen. Vielleicht ist es ein
gutes Vorzeichen, dass die Ausrichtung
des gemeinsam mit dem Bundesministe-
rium der Justiz 2008 in Jena veranstalte-
ten Symposiums „Das Jugendkriminal-
recht vor neuen Herausforderungen?“
letztlich in „Kölner Händen“ blieb.

Bei den strafrechtlichen Sanktionen
wird die enge Verzahnung von Strafrecht
und Kriminologie besonders evident.
Denn von Interesse sind insoweit nicht nur
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die Vorschriften des StGB über Sanktio-
nen und ihre rechtsdogmatische Aus-
legung. Besondere Aufmerksamkeit ver-
dienen die kriminologischen Fragen nach
den Wirkungen (intendierten und nicht-
intendierten) und der Wirksamkeit von
strafrechtlichen Interventionen (Rückfall,
präventive Wirkung des Strafrechts). Die
strafrechtlichen Sanktionen und der Straf-
vollzug werden einen weiteren Schwer-
punkt der Tätigkeit des Instituts bilden. In
der Vergangenheit stand insoweit die
Strafaussetzung zur Bewährung im Vor-
dergrund.63 In diesen Zusammenhang
gehört ebenfalls die Tätigkeit für die Fach-
zeitschrift „Bewährungshilfe“, für die in
Köln und Jena seit 1999 die Rubrik „Aus
der Rechtsprechung in Strafsachen“ ent-
stand. Im Bereich des Justizvollzugs zog
zuletzt die Gewalt in ihren vielfältigen
Facetten die Aufmerksamkeit des neuen
wie des alten Direktors auf sich.64 Ein vor-
läufig letzter Arbeitschwerpunkt betrifft
die Kriminalpolitik, die gleichsam alle
Themenbereiche überwölbt und gegen-
wärtig durch massive Tendenzen gekenn-
zeichnet ist, im Windschatten finanzieller
Sparzwänge die in den vergangenen Jahr-
zehnten erreichten Standards im Jugend-
strafrecht und im Strafvollzug „zurück-
zufahren“. Hier tut eine wissenschaftliche
Begleitung des politischen Geschehens
Not, zumal auch Vorschläge realisiert zu
werden drohen, die nachweislich kaum
oder keine positiven Effekte versprechen.65

Universität und Wissenschaft sind le-
bendige Systeme, die sich den Fragen

ihrer Zeit zuwenden und sich mit diesen
beständig in Veränderung befinden. Ein
„Neuer“ wird daher immer in die Situation
gestellt sein, eigene und neue Arbeits-
schwerpunkte zu entwickeln. Dass das in
Köln in einem Geist der Kontinuität erfol-
gen wird, hängt mit den Übereinstimmun-
gen zusammen, die den alten und den
neuen Institutsdirektor verbinden. Letzte-
rer schaut mit Dank auf seine Kölner (Lehr-)
Jahre zurück – und auf die große Aufbau-
und Entwicklungsleistung seines Lehrers,
die ihm diese gute Ausgangsposition für
seine weitere wissenschaftliche Expedi-
tion ermöglicht hat.
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